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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung nach 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 15.09.2020 
(Az. 2819/2019 - 01) der M1 Immobilien 
GmbH die beantragte Baugenehmigung 
für den Neubau eines Mehrfamilienhau-
ses mit Tiefgarage auf dem Grundstück 
„Maierhoferstraße 1, 1 a“ (Flurstück 2514, 
Gemarkung Regensburg) in Regensburg. 
Gegenstand der Baugenehmigung ist 
der Neubau eines Mehrfamilienwohn-
hauses mit 86 Wohneinheiten und einer 
Tiefgarage mit 68 Kfz-Stellplätzen sowie 
eines Müllgebäudes, einer Fahrradüber-
dachung und 2 oberirdischen Kfz-Stell-
plätzen auf oben genanntem Grundstück. 
Geplant ist ein viergeschossiges Wohn-
gebäude mit Walmdach und einer Länge 
von ca. 52 m, einer Breite von ca. 16 m, 
einer Traufhöhe von ca. 13 m und einer 
Firsthöhe von ca. 21 m. Die Zufahrt zur 
Tiefgarage von der Maierhoferstraße aus 
befindet sich im Süden des Grundstücks. 
Das Bauvorhaben liegt im Bereich des 
denkmalgeschützten Ensembles „Altstadt 
Regensburg mit Stadtamhof“. Die notwen-
dige denkmalrechtliche Erlaubnis wurde 
durch die Baugenehmigung ersetzt. Fer-
ner wurde die erforderliche Genehmigung 
für die Fällung von nach der Baumschutz-
verordnung geschützten Bäumen durch 
die Baugenehmigung ersetzt. Als Ersatz 
für die zu entfernenden Bäume wurde die 
Bauherrin durch Auflage zu angemesse-
nen Ersatzpflanzungen verpflichtet.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 15.09.2020 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.052) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag  
und Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie 
am Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr 
und von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. 
Eine vorherige Terminvereinbarung,  
Telefon 0941/507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 28. September 2020
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte Frau Christine Eschenwecker und 
Herrn Anton Eschenwecker mit Bescheid 
vom 28.09.2020 (Az. 01027/2020 - 02) 
die beantragte baurechtliche Genehmi-
gung für den Umbau und die Erweiterung 
des Mehrfamilienhauses auf dem Anwe-
sen Regensburg, Lilienthalstr. 64, Ge-
markung Regensburg, Flurstück 3828/19. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 28. Sep-
tember 2020 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
0941/507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 1. Oktober 2020
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung nach 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 28.09.2020 
(Az. 1447/2018 - 01) die beantragte Bau-
genehmigung für die Nutzungsänderung 
von Verkaufsfläche in 2 Wohnungen im 
2. und 3. OG des Gebäudes „Glocken-
gasse 1“ in Regensburg (Gemarkung 
Regensburg, Flurstück 377). Gegenstand 
der Baugenehmigung ist die Nutzungs-
änderung von Verkaufsfläche in zwei 
Wohnungen im 2. und 3. Obergeschoss 
des Bestandsgebäudes. Die erforderliche 
sanierungsrechtliche Genehmigung wur-
de erteilt. Ferner wurde die notwendige 
denkmalrechtliche Erlaubnis durch die 
Baugenehmigung ersetzt. Die Baugeneh-
migung wurde mit Auflagen zum Brand-
schutz, zu Abstellplätzen für Fahrräder 
und zum Denkmalschutz verbunden.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 28.09.2020 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.052) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
0941/507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 30. September 2020
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VgV
20 E 072 – Rahmenvereinbarung 
Büromöbel 2021/2022
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 05.10.2020

20 E 071 – Rahmenvereinbarung 
Postdienstleistungen 2021 – 2022, 
Neuausschreibung des früheren Loses 2 
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 07.10.2020

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter  
www.vergabe.bayern.de. 

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
20 A 138 – Rahmenvereinbarung zur 
Abtragung von Grabmälern
20 A 159 – Rahmenvereinbarung 
Büromaterial im Kalenderjahr 2021
20 A 171 – Verlängerung Maintenance 
von Citrix-Lizenzen
20 A 173 – Verlängerung Subscription/
Support für Firewall Fortinet
20 A 174 – Verlängerung der VMware 
AirWatch Lizenzen (Subscription) inkl. 
Support

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Vorankündigung

20 A 175 – RSA-Maintenance/
Wartungsverlängerung für bestehende 
Lizenzen
20 A 177 – Lieferung eines 
Gerätewagens

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de


